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Öffentliche Bekanntmachung
der 2. Sitzung des Gemeindewahlausschusses

Am 09.06.2009 findet die 2. öffentliche Sitzung des Gemeindewahlausschusses der Stadt Parchim statt. 
Die Sitzung beginnt um 17.30 Uhr im Rathaus, Schuhmarkt 1, Raum 313. 

Tagesordnung:

1. Eröffnung der Sitzung durch die Gemeindewahlleiterin
2. Ermittlung und Feststellung des endgültigen Wahlergebnisses

Die Teilnahme an der Sitzung ist für jedermann möglich.

Alisch
Gemeindewahlleiterin

Berichtigung zum Sonderheft Nr. 3 (vom 14. Mai 2009) 
zu den Kommunalwahlen/Europawahl am 07. Juni 2009

Seite 4 - Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge für die Wahl zur Gemeindevertretung Stadt Parchim - 
Ziffer 1, Nr. 3: Reihenfolge der zugelassenen Wahlvorschlagsträger
Streiche: Sozialdemokratische Union Deutschlands
Setze: Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Alisch
Gemeindewahlleiterin

Impressum

Sonderheft Uns Pütt

Amtliche Bekanntmachungen und Informationen der Stadt Parchim:

Bezugsmöglichkeiten:
- kostenlose Verteilung an alle erreichbaren Haushalte der Stadt Parchim 
- Auslagen bei der Stadt Parchim, Rathaus, Schuhmarkt 1.
- Abonnement über Stadt Parchim möglich gegen Erstattung der Kosten für den Versand.

Herausgeber: Verlag + Druck Linus Wittich KG, Röbeler Straße 9, 17209 Sietow, Tel.: 039931/5790, Fax: 039931/57930,

Satz und Druck: Verlag + Druck Linus Wittich KG, Röbeler Straße 9, 17209 Sietow, 
Tel.: 039931/5790, Fax: 039931/57930, http://www.wittich.de, E-Mail: info@wittich-sietow.de

Verantwortlich für den amtlichen Teil der Stadt Parchim:
Der Bürgermeister PF 1549 • 19365 Parchim • E-Mail: stadt@parchim.de
Verantwortlich für den außeramtlichen Teil und den Anzeigenteil: H.-J. Groß, Geschäftsführer
Namentlich gekennzeichnete Artikel geben die Meinung des Verfassers wieder, der auch verantwortlich ist. Für Anzeigenveröffentli-
chungen und Fremdbeilagen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Es gilt unsere zz. gültige Anzeigenpreisliste. Für nicht
gelieferte Zeitungen infolge höherer Gewalt oder anderer Ereignisse kann nur Ersatz des Betrages für ein Einzelexemplar gefordert
werden. Weitergende Ansprüche, insbesondere auf Schadenersatz, sind ausdrücklich ausgeschlossen. Vom Kunden vorgegebene HKS-
Farben bzw. Sonderfarben werden von uns aus 4c-Farben gemischt. Dabei können Farbabweichungen auftreten, genauso wie bei un-
terschiedlicher Papierbeschaffenheit. Deshalb können wir für eine genaue Farbwiedergabe keine Garantie übernehmen. Diesbezügliche
Beanstandungen verpflichten uns zu keiner Ersatzleistung.
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Ergänzung zur Wahlbekanntmachung

Durchführung einer repräsentativen Wahlstatistik

zur Wahl der Abgeordneten des Europäischen Parlaments am 7. Juni 2009

1. Auf der Grundlage § 3 des Wahlstatistikgesetzes vom 21. Mai 1999 (BGBl. I S. 1023), geändert durch Gesetz vom 17. Januar 2002

(BGBl. I S. 412) werden zur Europawahl 2009 unter Wahrung des Wahlgeheimnisses in ausgewählten allgemeinen Wahlbezirken und

Briefwahlbezirken repräsentative Auszählungen nach dem Wahltag durchgeführt.

Aus den Ergebnissen werden in den Folgemonaten repräsentative Wahlstatistiken über

a) die Wahlberechtigten, Wahlscheinvermerke und die Beteiligung an den Wahlen nach Geschlecht und 10 Geburtsjahresgruppen, sowie

b) die Wähler und ihre Stimmabgabe für die einzelnen Wahlvorschläge nach Geschlecht und 5 Geburtsjahres-Gruppen sowie die

Gründe für die Ungültigkeit von Stimmen

als repräsentative Bundes- bzw. Landesstatistiken erstellt.

Die ausgewählten allgemeinen Stichprobenwahlbezirke müssen mindestens 400 Wahlberechtigte und die ausgewählten Stichproben-

briefwahlbezirke mindestens 400 Wähler umfassen.

Die statistischen Auszählungen

- der Wählerverzeichnisse nach a) werden in den Gemeindewahlbehörden, in denen ausgewählte Wahlbezirke liegen und 

- der Stimmzettel nach b) im Statistischen Amt Mecklenburg-Vorpommern

durchgeführt.

Nach § 6 des Wahlstatistikgesetzes dürfen die Wählerverzeichnisse und die gekennzeichneten Stimmzettel bei den wahlstatistischen

Auszählungen nicht zusammengeführt werden.

2. In die repräsentative Wahlstatistik ist der Briefwahlbezirk mit der Wahlbezirksnummer 18 Rathaus1 der Stadt Parchim einbezogen.

3. In dem ausgewählten repräsentativen Wahlbezirke werden nur Stimmzettel verwendet, die einen für die repräsentative Wahlstatistik

nachfolgend aufgeführten Zusatzaufdruck enthalten.

A. Mann, geboren 1985 bis 1991

B. Mann, geboren 1975 bis 1984

C. Mann, geboren 1965 bis 1974

D. Mann, geboren 1950 bis 1964

E Mann, geboren 1949 und früher

F. Frau, geboren 1985 bis 1991

G. Frau, geboren 1975 bis 1984

H. Frau, geboren 1965 bis 1974

I. Frau, geboren 1950 bis 1964

K. Frau, geboren 1949 und früher

Der Wähler erhält für die Stimmabgabe einen in Abhängigkeit vom Geschlecht und Alter mit Unterscheidungsaufdruck versehenen

Stimmzettel ausgehändigt.

Briefwähler in repräsentativen Briefwahlbezirken erhalten mit den Briefwahlunterlagen ebenfalls Stimmzettel mit Unter-

scheidungsaufdruck zugesandt.

Die repräsentative Wahlstatistik hat keinen Einfluss auf die Ermittlung der Ergebnisse der Europawahl durch die Wahlvorstände in

den repräsentativen Wahlbezirken.
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Notizen:


